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bung; dort die Suche nach n e u e n  Formen des ge
sellschaftlichen und staatlichen Lebens, hier die sau
bere Systematisierung der bestehenden Formen; dort 
die Ergründung der wirklichen Lebensgrundlage der 
Menschen, hier die subtile Analyse der Organisations
formen und Rechtsinstitutionen der bestehenden staat
lichen Verhältnisse. Das theoretische Bewußtsein gleicht 
sich den bestehenden Verhältnissen an, ordnet sich 
ihnen unter; der Kultus der bestehenden Machtver
hältnisse setzt ein. Die jeweils herrschende Staatsord
nung gilt als höchste und ausschließliche Herrschafts
organisation. In ihrem Rahmen hat sich das Leben der 
Menschen abzuspielen. Der Staat wird zum reinen 
Herrschaftsinstrument über die Menschen. Er wird 
Apparat, ein bestimmter, dem Einzelnen mehr oder 
weniger Spielraum gewährender Mechanismus.

Wer sich heute als Student der Jurisprudenz vor die 
Aufgabe gestellt sieht, die Staatswissenschaften zu stu
dieren, dem schweben im allgemeinen als Studien
objekt dieser Mechanismus, sein Räderwerk und seine 
Institutionen vor. Von der Staatswissenschaft erwartet 
er, daß hier die bestehenden staatlichen Einrichtungen 
genau beschrieben und übersichtlich systematisiert 
werden. So verfahren auch unsere heute allgemein 
benutzten und dem Universitätsunterricht zugrunde 
liegenden Lehrbücher; so wird auch im Universitäts
unterricht selbst verfahren. Man setzt die herrschende 
Staatsgewalt als eine existente Größe, als eine Him
melsmacht voraus, und macht sich dann ans Werk, 
diese Macht in ihren Erscheinungsformen zu beschrei
ben und zu analysieren.

Die kleinen Geister unserer amtlichen Staatslehre 
wissen eben nur von dem bestehenden Staat zu be
richten, unter dem sie leben, weil ihr Bewußtsein selbst 
diesen staatlichen Verhältnissen ganz untergeordnet ist. 
Staatswissenschaft ist für sie nur noch das Wissen von 
dem Bestehen dieser Staatsmacht; Erkenntnis des Staa
tes nur noch die Kenntnisnahme von den herrschenden 
staatlichen Einrichtungen und ihrem Funktionieren. 
Jenseits der bestehenden staatlichen Verhältnisse 
scheint es keinen Lebensraum für die Menschen mehr 
zu geben. War es doch polizeiwidrig und staatsfeind
lich, die Frage zu stellen: was, wenn dieser Staat nicht 
wäre? Schon seit Bismarcks Zeiten sorgte die Unter
richtsverwaltung dafür, daß diese Frage weder von 
den Kathedern der Universitäten noch in den amt
lichen Lehrbüchern je gestellt wurde. Die Möglichkeit 
des Sturzes, der Beseitigung, des Verschwindens der 
herrschenden Staatsmacht lag nicht im Bereich der 
Denkbarkeiten.

Diese Entwicklung findet ihren höchsten Ausdruck 
im P o s i t i v i s m u s .  Seit den 70er Jahren des vori
gen Jahrhunderts begannen die großen systematischen 
Darstellungen des Staatsrechts des Deutschen Reiches 
zu erscheinen. Laband eröffnete mit seinem vielbändi
gen Werk diese Periode. Ihm folgte sein Schüler Jel- 
linek. Diese beiden Forscher bestimmten die neue 
Methode. Sie fordern von der Staatslehre die Darstel
lung dessen, was ist. Die bestehenden staatlichen Ver
hältnisse und deren organisatorische Formen sind für 
sie die einzig mögliche Basis, auf der die Staatswissen
schaft auf bauen kann: daher hat im Zentrum der 
Staatswissenschaft die Darstellung und Systematisie
rung eben dieses Zustandes zu stehen. Aus der philo
sophischen Staatslehre wird das juristisch-dogmatische 
S t a a t s r e c h t !

Ein gewaltiger Turmbau spitzfindigster Überlegungen 
und Konstruktionen wird um die bestehende staatliche 
Machtorganisation, um diesen Staat, errichtet. Ange
fangen von seinen Grundlagen — Staatsgebiet, Staats
volk, Staatsgewalt — geht es weiter zu den Formen 
der Machtausübung, den Institutionen der Regierung, 
der Verwaltung, des Rechts, der Justiz, der Polizei, 
der gemeindlichen Selbstverwaltung, des Steuerwesens, 
der Schulverwaltung, der Feuerwehr, des Straßen
wesens usw., bis alle nur denkbaren Zweige des öffent
lichen Lebens erfaßt sind.

Man hieß durchaus nicht alles gut, konstatierte hier 
und dort erhebliche Lücken, „rechtsleere Räume“, wie 
man so schön sagte. Aber Sinn und Aufgabe der 
Staatswissenschaft war Erfassung all der bestehenden 
Einrichtungen des Staatlichen Mechanismus, war deren 
Beschreibung und die Analyse der sie regulierenden 
Gesetze und Rechtsinstitutionen. Mit der Vollständig
keit dieser Darstellung glaubte man auch die Voll
ständigkeit der Staatswissenschaft erreicht zu haben.

Das ist das Fundament der dogmatischen, formal
juristischen Staatslehre. ,

Ihr erschien jede andere Staatsbetrachtung abwegig. 
Für sie waren die Staatsgeschichte, die Staatssoziologie, 
die Staatsphilosophie nur noch schmückendes Beiwerk. 
Solche „Nebengebiete“ der Staatslehre, so meinte man, 
könnten zwar betrieben werden, die Staatslehre aber 
verliere nichts, wenn sie nicht betrieben würden. Es 
schien ganz gleichgültig zu sein, welche Gedanken die 
Menschen sich ü b e r  den Staat machten. Der Staat 
wurde als unabwendbares Faktum hingenommen, über 
dessen Herkunft und Wesen zu philosophieren müßig sei.

Laband war es, der das bekannte Wort von der 
„normativen Kraft des Faktischen“ prägte, das das 
Grundprinzip des Positivismus ist. Das „Faktische, 
d. h. die bestehenden Machtverhältnisse schaffen die 
Normen“ und die G e s e t z e  d e s  S t a a t e s ,  in 
denen dieser seine Macht äußert, sind die e i n z i g e  
Quelle des Rechts; auf ihnen hat die Wissenschaft von 
Staat und Recht aufzubauen.

Damit sind alle philosophischen Fragen nach Her
kunft, Sinn und Funktion des Staates im Leben der 
Menschen und der Entwicklung der Gesellschaft aus
geschaltet. Das Bewußtsein dieser Wissenschaftler hat 
sich unter die bestehenden Machtverhältnisse gebeugt. 
Sie alle waren treue Anhänger des jeweils herrschen
den Staates. Keiner von ihnen, die so glänzend die 
äußere Form des Bismarekschen Reiches, der Weimarer 
Republik oder des Hitlerstaates darzustellen wußten, 
hat das wirkliche Wesen dieser Staatsgebilde, ihre 
innere Hohlheit begriffen oder aufgedeckt. Keiner von 
ihnen warf die Fragen auf: Welche gesellschaftliche 
Konstellation hat Bismarck, die erste Republik oder 
Hitler auf den Plan gerufen und solche Staatsgebilde 
wie das Kaiserreich, die Weimarer Republik oder die 
Hitlerdiktatur möglich gemacht? Welche Existenz
chancen hatte diese Staatsmacht? Gegen welche Kräfte 
mußte sie errichtet werden und auf welche Kräfte 
konnte sie stich stützen? Zu welchen Manövern müssen 
die Diktatoren greifen, um ihr Dasein zu erhalten? 
Welche ideologischen und organisatorischen Forma
tionen bringen diese Widersprüche aus sich hervor?

Man sah nur den augenblicklichen Zustand der be
stehenden Machtverhältnisse und war durch ihn ge
bannt. Man lebte in der Illusion, daß die Staatsgewalt, 
einmal konstituiert, aus sich selbst weiter existiere, 
der Staat also ein selbständiges Wesen darstelle, macht
voller als alle anderen Kräfte, die im Zusammenleben 
der Menschen wirken. Die bestehende Staatsorganisa
tion verselbständigt sich im Bewußtsein der Menschen 
und im gesellschaftlichen Bewußtsein der Zeit. Der 
Staat erscheint als eine große Kuppel, die sich über 
das gesellschaftliche Ganze wölbt, Grenzen und Wir
kungsbereich dieses Ganzen festlegt, mit einem Worte, 
als die Macht, die alles Leben bestimmt, der sich der 
Einzelne, ob er will oder nicht, zu beugen hat. Die 
Staatswissenschaft, die solcher Bewußtseinshaltung 
entspringt, muß notwendig eine enge, bloß beschrei
bende, bloß ordnende, und kann nicht eine erkennende, 
gestaltende sein.

Wir werden noch auf das Aufkommen dieser deskrip
tiv-dogmatischen Methode der bürgerlichen Staats
wissenschaft (insbesondere in der 2. Hälfte des 19. Jahr
hunderts), die das Versumpfen der Staatswissenschaft 
in die juristische Formenlehre bedeutet und auf die 
Rolle, die diese formal-juristische Staatslehre für die 
Entwicklung des gesellschaftlichen Bewußtseins unserer 
Zeit spielt, eingehen. Nur soviel sei bereits hier be
merkt: das Umschlagen der gesellschaftlich-analy
tischen Methode der Klassiker, deren Wesen darin 
besteht, durch Bewußtmachung der bestehenden Zu
stände diese zu überwinden und bessere Verhältnisse 
zu schaffen, in diese dogmatisch-deskriptive Methode 
hat ihren letzten Grund in der Veränderung der Lage 
der bürgerlichen Klasse (um deren Wissenschaft es 
sich ja handelt), in der Gesamtentwicklung der mensch
lichen Gesellschaft. Solange die bürgerliche Klasse an 
der Umgestaltung der bestehenden Verhältnisse inter
essiert war, also in der Feudalzeit bis zur Durchfüh
rung der bürgerlichen Revolution, entwickelte sie aus 
sich heraus eine auf die Erfassung und Umwälzung 
der herrschenden feudal-absolutistischen Zustände 
gerichtete Staatslehre. In dem Zeitpunkt aber, in dem 
sie die Macht errungen und die Gesellschaft nach ihren 
Intentionen gestaltet hatte, hört für sie die Notwendig
keit der Umgestaltung der bestehenden Verhältnisse
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